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Disziplinarordnung 
des Schulsprengels Laas 

 

 

1. Empfohlene, vorbeugende Maßnahmen: 
 
- Die Schüler kennen die  Klassenregeln und die Schulordnung. 
- Gemeinsames Erarbeiten der Regeln in den oberen Klassen. 
- Einüben der Regeln  
- auf Folgen aufmerksam machen 
- Vereinbarungen treffen 
- Klare Anweisungen 
- Merkheft 
- Verstärken von positivem Verhalten durch Lob, Fleißliste 
- Themen im Unterricht aufgreifen, Gespräche 
- Spiele und Geschichten zum Problemlösen (Rollenspiele…..) 
 
2. Allgemeines Vorgehen bei Disziplinarmaßnahmen: 
Bei leichten Verstößen genügt ein unvollständiger Klassenrat zum Beschließen von Maßnahmen. 
Pädagogische Begründung: Die Maßnahmen sollen zeitnah zum Vergehen ergriffen werden 
können um einen erzieherischen Zweck zu erfüllen.   
 
3. Disziplinarmaßnahmen  
 

Verhalten/Verstoß mögliche Reaktion/Disziplinarmaßn ahme zuständig 

Leichte Verstöße  
Vergessen der 
Hausaufgaben, Lehrmittel, 
Unterschrift, 
Zusatzaufgaben  

Ermahnung,  
Gespräch mit dem Schüler,  
Vermerk im Lehrerregister,  
Mitteilung an die Eltern1, 
Vergessensliste 
Bei häufigem Vergessen weitere Maßnahmen, z.B. Verbleiben 
in der Schule bei einem Ausflug zum Nachholen von 
Übungen… 

Fachlehrer 

Stören des Unterrichts Ermahnung,  
Gespräch,  
sinnvolle Strafaufgabe (z.B. schriftliches Reflektieren des 
eigenen Verhaltens, Abschreiben von Sachtexten…)  
evtl. mit Unterschrift der Eltern,  
Aufholen des versäumten Lernstoffs (evtl. während der 
Pause) 

Anwesende 
Lehrperson 

                                                 
1 Mitteilung über das Merkheft, als Leistungsinformation, damit das Verhalten auch vom Elternhaus gesteuert werden kann und nicht nur 
die Schule die Maßnahmen ergreift. 
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bei Wiederholung Mitteilung an die Eltern im Merkheft  
und Einladung zur Aussprache. 
Ausschluss von der Klassengemeinschaft und Erledigen von 
Arbeitsaufträgen in einem Sonderraum 

Mittlere bis schwerwiegende Verstöße  
Nichtbefolgen allgemein 
geltender Regeln (z.B. 
Benutzen von Handys, 
Mitbringen von 
Spraydosen, Knallkörpern, 
Feuerzeugen, Messern 
usw.), Nichtbefolgen der 
Anweisungen der 
Lehrpersonen, 
Aufsichtspersonen in der 
Klasse, im Schulgebäude, 
im Schulhof, bei 
schulbegleitenden 
Veranstaltungen  
(Wahlfach, Ausflüge) 
Verbale und körperliche 
Angriffe 
Mutwillige Beschädigung 
und Entwenden von 
Lehrmitteln und 
Einrichtungen und 
fremdem Eigentum. 
 

Ermahnung,  
Gespräch mit dem Schüler und/oder mündliche/schriftliche 
Mitteilung an die Eltern 
Entschuldigung 
Wiedergutmachung 
Vermerk im Lehrer – bzw. im Klassenregister,  
Arbeiten für die Gemeinschaft (z.B. Aufräumen der Bibliothek, 
Putzarbeiten im Schulgebäude…) 
Ausschluss von einer schulischen Veranstaltung,  
aber Schulbesuch mit Arbeitsaufträgen. 
Ausschluss vom Wahlfach 
Ausschluss von der Schulgemeinschaft, 
Anzeige 
 
Vorgangsweise bei der Umsetzung:  
Meldung über das Sekretariat an die Eltern, 
Schadensersatzforderung 

Fachlehrer bzw. 
Aufsichtsperson, 
Team oder 
Klassenrat, 
Direktor/in 

 

 


